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Bezirksgericht Korneuburg 
 
Landesgerichtsplatz 1 
2100 Korneuburg 9 E 42/23g 
 
 
 
 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

 
 
Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Korneuburg vom 19.12.2024, eingegangen am 30.12.2024 
per Post, wurde ich als Sachverständiger in der Exekutionssache 
 
 
betreibende Partei: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 
 Rothschildplatz 1 
 1020 Wien 

 

vertreten durch: SCHOPF, ZENS Rechtsanwälte GmbH 
 Esteplatz 5 
 1030 Wien 
 

1. verpflichtete Partei: Sandres OMEROVIC 
 geb. 3.7.1988, Arbeitnehmer 
 Brünnerstraße 4 
 2201 Hagenbrunn 
 

2. verpflichtete Partei: Satka OMEROVIC 
 geb. 8.7.1990, Arbeitnehmerin 
 Brünnerstraße 4 
 2201 Hagenbrunn 
 
 
bestellt und beauftragt, ein Bewertungsgutachten über den Verkehrswert von der 
Liegenschaft in 2201 Hagenbrunn, Erste Gasse 2, Parz. Nr. 2429, EZ 968, GB 11026 
Hagenbrunn, BG Korneuburg, zu erstatten.   
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Grundlagen der Bewertung: 
 
Befundaufnahme am 31.01.2025 in der Zeit von rd 14.35 Uhr bis 15.00 Uhr im Beisein von 
 

-  Herrn Dr. Peter Zens 
-  Herrn Sandres Omerovic und 
-  dem gefertigten Sachverständigen 

 
 
Erhebungen bei der Marktgemeinde Hagenbrunn 

 
 

Erhebungen beim Finanzamt Korneuburg 
 
 

Erhebungen bei der Netz NÖ GmbH und der Wiener Netze GmbH 
 
 
 Erhebungen am Realitätenmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertungsstichtag: 
 
 Tag der Befundaufnahme, 31.01.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.  B E F U N D: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Ehemaliges Wohnhaus sowie Nebengebäude 
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Lage des Grundstückes: 
In der KG Hagenbrunn. Die Erste Gasse, welche von der stark befahrenen Brünnerstraße 
abzweigt, grenzt nordostseitig an.  
 
 
Aufschließungen auf öffentlichem Grund: 
Kanal-, Wasser-, Strom-, Gas- und Telefonleitungen 
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Unregelmäßige Figuration (trapezähnlich, eher schmal und länglich ausgerichtet) mit einem 
nur leicht geneigten Niveau.  
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Abfrage vom 19.12.2024, allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Parzelle Nr. 2429 518 m² 
 
 
Flächenwidmung: 
Bauland Wohngebiet  (BW-2WE) 
35 % Bebauungsdichte; offene, gekuppelte Bebauung; Bauklasse I, II 
 
Auf die Flächenwidmungs- und Bebauungsplandarstellung ist zu verweisen. 
 
 
Bebauung auf der Liegenschaft: 
Ehemaliges Wohnhaus, bestehend aus einem Erdgeschoß (ohne Dachbodenausbau und 
vermutlich mit Teilunterkellerung) 
Nebengebäude 
 
 
 
Vom Bauakt zur Verfügung gestellte Unterlagen (auszugsweise Auflistung): 
Baubescheid: 05.05.1970 (Einfamilienhaus und Garage – nachträgliche 

Bewilligung) 
Benützungsbewilligungsbescheid: 26.01.1971 (Einfamilienhaus und Garage – 

Voraussetzung der Mangelbeseitigung) 
 
Ein kompletter Bauakt, welcher gänzlich dem Naturstand entsprechende Planunterlagen vom 
Gesamtumfang sowie Bau- und Benützungsbewilligungsbescheide bzw. Fertigstellungs-
meldungen zum Inhalt hat, soll nicht vorhanden sein. Der Ursprung der Bausubstanz ist nicht 
bekannt. Im Bauakt liegt weiters ein Einreichplan über den Neubau eines Hauses mit  
2 Wohnungen auf, wobei dieses Bauvorhaben als nicht bewilligt zu bezeichnen ist.  
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Die Daten wurden teilweise örtlich erhoben, den Unterlagen entnommen, mitgeteilt bzw. 
stellen Annahmen dar (detaillierte Ausführungen konnten nicht gänzlich getätigt werden bzw. 
bestand keine Anwesenheit einer örtlich genau informierten Person); die jeweils 
überwiegenden Ausstattungen sind beschrieben.  
 
 
 
 
Einfriedungen (nur die als gegenständlich vermuteten bzw. bezeichneten sind erwähnt; an 
bzw. im Bereich der Grenzen positioniert): 
An der Nordostseite: Sockel sowie Pfeiler samt Metallzaun und Einfahrtsbereich 
An der Südwestseite: Ev. Mauerwerk 
 
 
 
Außenanlagen auf der Liegenschaft: 
Befestigungen mittels Kleinsteinpflasterungen sind vorhanden. Die Freifläche verfügt über 
einen Rasenbewuchs, Sträucher sind gegeben.   
 
 
 
 
Wasserversorgung: 
Ob ein eigener Anschluss an das Leitungsnetz existiert konnte nicht definitiv genannt werden 
(Anschlusskosten wurden bei der Bewertung nicht berücksichtigt)  
 
 
 
Abwasserbeseitigung: 
Anschluss an den Schmutzwasserkanal 
Die Niederschlagswässer münden teilweise unmittelbar neben der Bausubstanz frei aus und 
werden zur Versickerung gebracht     
 
 
 
Stromversorgung: 
Vermutlich Anschluss an das Leitungsnetz    
 
 
 
Gasversorgung: 
Ob ein eigener Anschluss an das Leitungsnetz existiert konnte nicht definitiv genannt werden 
(Anschlusskosten wurden bei der Bewertung nicht berücksichtigt)  
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Beheizung der Räumlichkeiten und Warmwasserbereitung: 
Ein Einzelofen ist angeordnet; eine Zentralheizungsanlage ist nicht installiert. Weiters besteht 
ein Boiler im Bad. 
 
 
 
Sonstiges: 
Aufgrund umfangreicher Lagerungen konnte eine gänzliche Begehung der Räumlichkeiten 
nicht erfolgen. Dies trifft insbesondere auf den rückwärtigen Teil sowie die möglicherweise 
vorhandene Teilunterkellerung zu.  
 
Die Bausubstanz verfügt über massive Außenmauern. Mit Wellplatten wurde das Satteldach 
versehen. Der rückwärtige Anbau besitzt ein sehr flach geneigtes Pultdach samt 
Blechbahnendeckung. Holzkastenfenster samt jeweils einfachen Verglasungen, 
Kunststofffenster samt Isolierverglasungen, eine Holztüre und Kunststofftüren gelangten zur 
Versetzung.  
 
 
 
Beschreibung des Zubehörs: 
Dieses ist auftragsgemäß als nicht gegenständlich zu bezeichnen.  
 
 
 
 
 
Bau- und Instandhaltungszustand, etc. (es handelt sich um keine taxative Auflistung): 
 
Grundsätzlich ist anzuführen, dass sowohl außen als auch raumseitig an zahlreichen Stellen 
Schadensbilder vorliegen, nicht laufend erbrachte Instandhaltungen, unfachliche sowie 
uneinheitliche Ausführungen erhoben werden konnten. Betreffend dem Zustand, etc. ist auf 
die Fotodokumentation einzugehen (es wurden noch einzelne zusätzliche Fotos angefertigt, 
welche jedoch aus Kostengründen gleichlautend wie eine eingehende Textierung nicht 
beigefügt wurden). 
 
 
 
Vorweg ist anzumerken, dass der Gesamtzustand der vermutlich größtenteils nicht 
unterkellerten alten Bebauung als schlecht bzw. umfassend instandsetzungsbedürftig zu 
bezeichnen ist.   
 
 
Auf Lärmeinwirkungen wegen der in geringer Entfernung vorbeiführenden Brünner Straße ist 
einzugehen.  
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Schadstellen sowie unfachliche Ausführungen zeigen sich an den Fassaden, den Deckungen, 
den Kaminen, den Fenstern, den Türen, den Außenanlagen, den Holzteilen, etc.. 
 
 
 
In den Räumlichkeiten sind an zahlreichen Stellen Abnutzungserscheinungen, Verfärbungen, 
Feuchtigkeitseinwirkungen, Verputzschäden, Riss- und Fugenbildungen, Anstrichschäden, 
uneinheitliche und unfachliche Ausführungen, Schimmelbildungen, etc. wahrnehmbar.  
Frei situierte Installationen wurden erhoben.  
Mehrfach bestehen nur geringe Raumhöhen.  
Möglicherweise sind aufgrund des jahrelangen Leerstandes auch Frostschäden, etc. an den 
Installationen aufgetreten, da Frostschutzmaßnahmen nicht ergriffen worden sein sollen.  
 
 
 
Aufgrund des Alters, des Zustandes sowie der umfangreich vorliegenden Schadensbilder, etc. 
kann (auch zwecks künftiger maximaler baulicher Ausnutzung des Grundstückes) für die 
Bausubstanz kein Wertansatz erfolgen. Der überwiegende Interessentenkreis wird einen 
Abbruch in Erwägung ziehen, sodass der Marktanpassungsabschlag auch (zumindest anteilige) 
Abbruchkosten inkludiert.    
 
 
 
Das vorgefundene Raumprogramm sowie die Raumanordnung und Ausrichtung, die 
Bauweise, etc. sind nicht den heutigen Bedürfnissen entsprechend bzw. lassen eine 
wirtschaftliche sowie zeitgemäße Nutzung nicht zu. Die nunmehrigen Anforderungen an 
Wärmeschutz, etc. werden nicht erfüllt bzw. wurden keine genauen Angaben über die 
Aufbauten, etc. getätigt. Die laufenden Instandhaltungen/Instandsetzungen wurden nicht 
erbracht. Mit entsprechenden wirtschaftlichen Aufwendungen werden diese vorzunehmen 
sein (naturgemäß abhängig vom jeweiligen Verwendungszweck und „individuellen 
Vorstellungen“). Als eingeschränkt kann die Interessensgruppe für derartige Liegenschaften 
angesehen werden. Den genannten Umständen wird auch durch die Anwendung eines 
Abschlages für Marktanpassung Rechnung getragen. Auf die aktuell angespannte 
Marktsituation, etc. ist einzugehen. 
 
 
 
Ein kompletter Bauakt inkl. gänzlich mit dem Naturstand korrespondierenden 
Baubewilligungen, Planunterlagen sowie einer Benützungsbewilligung bzw. 
Fertigstellungsmeldung vom gesamten Umfang liegt nicht vor. Es wurde fiktiv davon 
ausgegangen, dass hierfür keine größeren unwirtschaftlichen Investitionen notwendig 
werden (bei einem Nichtabbruch mit Ausnahme der ohnehin notwendigen umfangreichen 
Instandsetzungen, etc.). Sollte dies nicht der Fall sein würde eine entsprechende 
Wertminderung resultieren.  
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Eine Überprüfung betreffend Übereinstimmung mit dem Bewilligungsstand bzw. 
Bewilligungsfähigkeit wurde nicht durchgeführt. Die erhobenen Planunterlagen werden 
auszugsweise ohne der Vornahme von Abänderungen/Ergänzungen beigefügt (eine 
komplette Bestandsplananfertigung vom Gesamtumfang erfolgte aus Kostengründen  
nicht bzw. wäre diese aufgrund umfangreicher Lagerungen und daraus resultierender nicht 
gänzlicher Begehungen unmöglich gewesen). Auf die beigefügte Darstellung vom Bauakt, 
welche nicht komplett richtig bzw. unvollständig ist, wird verwiesen. 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit sämtlicher haustechnischer Anlagen, Installationen 
sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, etc. können keine Angaben getätigt werden, eine 
Befundung erfolgte nicht. Ebenso wurden statische und bauphysikalische sowie geologische 
Untersuchungen, Objektsicherheitsprüfungen, etc. nicht vorgenommen. Ein Energieausweis 
liegt nicht vor. Mehrfach waren aufgrund von Lagerungen, Bewuchs und nicht gegebener 
Zutrittsmöglichkeiten sowie mangelnder Belichtung die Befundungen nicht bzw. nur in 
eingeschränktem Umfang gewährleistet. 
 
 
 
 
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). Ob bzw. in welchem Umfang 
Grenzüberbauten bzw. „rechtmäßige Nutzungen“ vorliegen, kann nicht im Detail angeführt 
werden. Unter Zugrundelegung der Orthofotodarstellung reicht der Pavillon vom 
Anrainergrundstück über die Grenze (unterstellt wurde, dass ein Rückbau vom Anrainer 
erfolgt). Ebenso wurde beim Verlauf der Wege keine Rücksicht auf Grenzverläufe genommen. 
Die Fläche gemäß Grundbuchsabfrage wird zugrunde gelegt. Allfällige (insbesondere 
unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht berücksichtigt.  
 
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorliegen.  
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Allfällige weitere Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie allenfalls aushaftende  
Darlehen, etc. wurden in der Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit der 
Gemeinde bestehen Rückstände. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die 
Berechnungsflächen der Abgabenbescheide, etwaige Nachforderungen hinsichtlich 
Anschlussabgaben, Aufschließungen, Benützungsgebühren, etc. nicht geprüft wurden.  
 
 
 
 
Es ist die Liegenschaft augenscheinlich ungenutzt bzw. steht diese schon länger leer 
(Frostschutzmaßnahmen sollen nicht ergriffen worden sein, sodass Leitungen vermutlich 
aufgefroren sind). Auf das Vorliegen von zu berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde 
nicht verwiesen, sodass bei der Bewertung von einem gänzlich bestandsfreien Zustand 
ausgegangen wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  B E W E R T U N G: 
 
 
 
 
 
Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt aufgrund der überwiegend für derartige Objekte 
vorliegenden Eigennutzung grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren.   
 
 
 
 
 
 
518 m²  Grundfläche mit der Widmung „Bauland Wohngebiet“, 

bewertet auf Grund der Lage, der Figuration  
der Liegenschaft, etc. mit rd € 425,-- i.M. per m² rd € 220.200,-- 
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Wert der Aufschließungsabgabe im Sinne  
der N.Ö. Bauordnung, Einheitssatz  
der Marktgemeinde Hagenbrunn, € 980,-- 
 
Laut Auskunft gilt der Koeffizient 1,0 als bezahlt 
 

 518 m² = 22,7596 m x € 980,-- x 1,0 rd € 22.300,-- 
 
 
 
 
 
Anschlussgebühren und –abgaben (Annahme) rd €   8.100,-- 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Zwischensumme € 250.600,-- 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
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Abschlag für Marktanpassung (ebenso ist auf 
die bereits erwähnten „Umstände“ sowie 
Beeinträchtigungen zu verweisen)   
 
rd 5 - 10 % von € 250.600,-- - rd €  20.600,-- 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
ohne Berücksichtigung der 
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung rd € 230.000,-- 
 
 
 
 
 
Gemäß dem beigefügten Kontoblatt von der Gemeinde beträgt der Rückstand per 02.06.2025  
€ 852,69 (bzw. € 846,69 ohne Mahngebühr) offen sein. Es werden diese reduzierten Beträge 
vom oben erwähnten Verkehrswert in Abzug gebracht (Rundung auf € 100,--). Ob diesen bzw. 
weiteren Beträgen dingliche Wirkung zukommt stellt eine rechtliche Thematik dar und wurde 
nicht geprüft.  
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
mit Berücksichtigung der zuvor erwähnten  
Abgabenrückstände (mit angen. dinglicher Wirkung) rd € 229.200,-- 
 
 
 
 
 
 
N.S.: Etwaige Kontaminationen (Belastungen des Bodens, der Bausubstanz, 

Radoneinwirkungen, etc.) sind im oben angeführten Verkehrswert nicht berücksichtigt.  
 
 Die durchgeführte Datenbankabfrage vom Altlastenportal brachte das Ergebnis, dass die 

gegenständliche Liegenschaft nicht in diesem Kataster eingetragen ist (weiterführende 
Erhebungen erfolgten nicht).  
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Das Zubehör sowie das Inventar samt Einbaumöbel, die Lagerungen, die 
Einrichtungsgegenstände, etc. sind (soweit nicht explizit anderslautend erwähnt) nicht 
Gegenstand der Bewertung. 

 
 
 
 
 Allfällige Rechte und Lasten, Darlehen, Rücklagen, Kautionen, Rückforderungen, 

(weitere) Rückstandsbeträge, Bestandsverhältnisse, Superädifikate, Unterschutz-
stellungen, etc. wurden bei der Bewertung nicht in Ansatz gebracht (soweit nicht explizit 
anderslautend erwähnt).  

 
 
 
 

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass vor einer Transaktion unbedingt die 
Durchführung von Erhebungen/Überprüfungen in rechtlicher, steuerlicher, technischer 
Hinsicht, etc. zu empfehlen ist.  

 
 
 
 

Grundsätzlich wird hinsichtlich der Höhe des Verkehrswertes auch auf folgende 
wesentliche Ausführungen verwiesen (Auszug aus der ÖNORM B 1802-1  
vom 01.03.2022 „Liegenschaftsbewertung“): 
 

Pkt. 4.4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat 
jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben.  
Auftraggeber sind insbesondere darauf hinzuweisen, dass der ermittelte 
Verkehrswert/Marktwert bzw. andere ermittelte Werte nicht bedeuten, dass 
ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 
Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist und 
einer stichtagsbezogenen Betrachtungsweise unterliegt und nur durch 
Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungszeitraumes erzielt 
werden kann. 
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Gastern, 06.06.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umseitig den Originalausfertigungen angeschlossen (die grafischen Darstellungen sind nicht 
maßstabsgetreu und teilweise nicht eingenordet): 
 
 
 
Grundbuchsauszug  
Landkartenausschnitt 
Orthofotodarstellungen samt Hochwasserüberlagerung 
DKM Auszug samt Orthofoto- und Fließwegeüberlagerung 
DKM Auszug samt Orthofotoüberlagerung und Höheneintragungen 
Bebauungsplan  
Entwicklungsziele und Bebauungsvorschriften (auszugsweise) 
Lärmkartenabfrage 
Planunterlagen (auszugsweise, nicht komplett dem Naturstand entsprechend) 
Unterlagen vom Bauakt (auszugsweise) 
Kontoblatt 
Feststellungsbescheid 
Datenbankabfrage vom Altlastenportal betreffend etwaiger Bodenkontaminationen 
Fotodokumentation (teilweise geben die Bilder auch nicht gegenständliche Bereiche wieder) 
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